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Das  Urheberrecht  
im  allgeme inen  

Im  Grundsatz  ist  das  Urheberrecht  einfach: 
Sie brauchen eine Erlaubnis für jede Verwendung eines 
geschützten Werks. 

Wollen sie also texte, Musikstücke, Filme, Bilder,   Foto­  
 grafien,  computerspiele oder andere Werke k opieren,   
auf Ihre Website hochladen,  vortragen  oder sonst wie ver­
wenden, brauchen sie dazu eine erlaubnis, auch lizenz  
genannt.  Diese  holen  sie  gewöhnlich  beim  rechteinhaber 
ein.  Wenn  er  die  erlaubnis  erteilt,  stellt  er  dazu  in  der 
regel einen vertrag aus, in dem die nutzungsbedingun­
gen festgelegt sind. 

Daneben sind eine reihe von verwendungen gesetzlich  
erlaubt. Dies in Bereichen, in denen der Gesetzgeber  
das öffentliche Interesse an einer ungehinderten Werk­  
 nutzung  höher  eingestuft  hat  als  die  Interessen  der  
Urheber. so dürfen zum Beispiel schulen Werke im Unter­
richt verwenden. Und wir alle dürfen Werke im persön
lichen  Bereich  nutzen.  Dieser  erlaubte  Privat gebrauch  ist 
aus sicht der nutzer die wichtigste gesetzliche lizenz.  
sobald  man  den  persönlichen  Bereich   aber  verlässt  –   
was im netz gewöhnlich der Fall ist –, muss für jede 
nut zung  beim  rechteinhaber  eine  erlaubnis  eingeholt 
werden. 

We  M  stehen  r  echte  z  U  ?  

­

Das Urheberrechtsgesetz verleiht Werkschaffenden wie  
Komponisten,  autoren, Malern, Bildhauern,  zeichnern,  
architekten,  Designern,  regisseuren  und  choreografen 
rechte: sie bestimmen, ob, wann und wie ihre W erke 
verwendet,  zum Beispiel vervielfältigt,  verbreitet oder vor­
geführt werden dürfen. 

Daneben kommen denjenigen rechte zu, die dazu bei­  
tragen, dass Werke genossen werden können: den   
ausübenden Künstlern wie schauspielern und Musikern,  

den tonträger- und Filmproduzenten sowie den sende- 
unternehmen. Diese leistungsschutzberechtigten ha 
ben an ihren Darbietungen,  aufnahmen und sendungen  
sogenannte verwandte schutzrechte, auch nachbar
rechte  genannt. 

Geregelt sind diese rechte in der schweiz im Bundes­
gesetz über das Urheber recht und verwandte schutz­  
rechte vom 9.  oktober 1992 (Urheberrechtsgesetz). 

­

­
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Welche  Wer  K  e  s  I  n  D  G   eschützt?  

Geschützt sind literarische und künstlerische Werke wie  
romane, Musik, Bilder, Grafiken, Fotografien,   skulp­  
 turen,  Filme  und  Pantomimen.  Werke  sind  aber  nicht  nur 
schöpfungen  der  sogenannten  schönen  Künste  wie  
der  Malerei,  des  theaters,  der  Musik  und   der  literatur. 
auch  Gestaltungen  von  Gebrauchsg egenständen  wie 
Möbel und verpackungen können Werke sein. 

voraussetzung  für  den  schutz  ist,  dass  das  Werk  das 
ergebnis einer geistigen schöpfung ist und individuellen  
charakter hat. Der Wert oder der zweck der schöpfung 
spielen dabei keine rolle. auch eine Kinderzeichnung  

kann somit durch das Urheberrecht geschützt sein,    
oder eine zeitungskolumne. Der Kleinanzeige «Ich, 42   J.,  

m., NR, ohne Haustiere, suche 2,5 - Zimmer-Wohnung im  

Seefeld» hingegen fehlt wahrscheinlich der individuelle   
charakter. ob ein Werk geschützt ist oder nicht, ent
scheidet letztlich der richter. 

auch computerprogramme sind Werke. sie durch das   
Urheberrecht zu schützen, passt zwar nur beschränkt, der  
Gesetzgeber ist damit aber der internationalen rechts­
entwicklung gefolgt. 

­

Was  I  st  n  I  cht  G  eschützt?  

nicht urheberrechtlich geschützt ist reines handwerk.  
Produktfotografien  in  einem  Kameraprospekt  zum  
Bei spiel  fehlt  in  der  regel  die  nötige  Werkqualität. 
Dennoch sollten sie diese Bilder nicht einfach w eiterver­   
wen den, etwa auf eBay, wenn sie Ihre alte Kamera ver
kaufen.  aus  Bequemlichkeit  ergebnisse  von  Dritten   zu 
übernehmen, ohne sich an deren aufwand zu betei­  
ligen,  kann  als  unfair  angesehen  werden  und  damit  gegen 
das Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
verstossen. 

Konzepte, Ideen und Methoden sind durch das Urheber­
recht ebenso wenig geschützt. Das Urheberrecht  
schützt nur die Form, in der Ideen ausgedrückt werden,  
zum Beispiel einen geschriebenen text als sprach-  
werk. Die Ideen, Konzepte oder Methoden selbst bleiben  
frei. sie dürfen und sollen unbehindert verbreitet und 
ausgetauscht werden. so ist einsteins aufsatz «Die Grund­

­

lage  der  allgemeinen  relativitätstheorie»   in  der  Fachzeit- 
schrift  «annalen  der  Physik»  urheberrechtlich  geschützt. 
Die relativitätstheorie selbst aber darf frei verwendet  
oder  erläutert  werden  –  nur  nicht  mit  denselben  Worten 
wie  in  einsteins  originaltext.  Genauso  wenig  geschützt 
ist die Idee,  tiere wie Menschen darzustellen. Ge­ 
schützt  sind  dagegen  konkrete  ausgestaltungen  dieser 
Idee wie die zeichentrickfigur Micky Maus. 

auch Geschäftsideen oder -methoden sind nicht ge­   
schützt. Denn deren Monopolisierung über den Urheber­
rechtsschutz würde den freien Wettbewerb verhinder n.  
so kann ein Businessplan für die automatisierte verwal-  
tung von Wertpapieren zwar als sprachwerk urheber
rechtlich  geschützt  sein;  doch  die  Methode,  Wertpapiere 
automatisiert  zu  verwalten,  dürfen  auch  Mitbewerber 
anwenden. 

­
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enDloses Fe InaBst IMMen, … 

W Ie  entsteht  Der  schUtz? 
  

Der Urheberrechtsschutz entsteht automatisch: ein Werk 
ist geschützt, sobald es geschaffen ist. Der schutz 
der rechte der ausübenden Künstler, Produzenten und 
sendeunternehmen beginnt mit der Darbietung des 
Werks, der veröffentlichung der aufnahme oder der aus­
strahlung der sendung. 

Der schutz muss also weder beantragt, noch kann ein 
Werk beim eidgenössischen Institut für Geistiges eigen­
tum (IGe) hinterlegt werden. In der schweiz gibt es 
kein register für Urheberrechte. ebenso wenig ist es 
notwendig, den schutz auf dem Werk zu vermerken. 
ein entsprechender hinweis, wie ein © für copyright, 
gefolgt vom namen des rechteinhabers und dem Jahr 
der ersten veröffentlichung, kann aber nützlich sein und 
Dritte von Urheberrechtsverletzungen abhalten. 

Der automatisch entstehende schutz hat vorteile: er 
kostet nichts, und es gibt keine Formvorschriften einzu­
halten. Die Kehrseite: niemand prüft die Werkqualität. 
Ist ein bestimmter text oder ein Bild ein urheberrechtlich 

geschütztes Werk, oder fehlt ihm dazu der individuelle 
charakter? Bei streitigkeiten entscheidet dies erst der 
richter. ausserdem muss der Urheber in einem Prozess 
seine Urheberschaft beweisen, ohne sich auf einen 
registereintrag berufen zu können. 

Beweisen lässt sich die Urheberschaft auf verschiedene 
arten. zum Beispiel mithilfe von zeugen. Urheber haben 
auch die Möglichkeit, eine Kopie des Werks bei einem 
anwalt oder notar zu hinterlegen. Damit lässt sich 
zumindest der Besitz eines Werkexemplars zu einem 
bestimmten zeitpunkt nachweisen, und die Gegenpartei 
müsste den Beweis erbringen, dass sie das Werk 
vorher erschaffen hat. In der schweiz gilt zudem die 
«vermutung der Urheberschaft»: als Urheber wird an­
genommen, wer auf dem Werkexemplar oder bei der 
veröffentlichung des Werks genannt wird, sei es mit 
name oder Pseudonym. Dies kehrt die Beweislast um: 
In diesem Fall müsste die Gegenpartei aufzeigen, dass 
die genannte Person nicht der Urheber ist. 

Wann  enDet  Der  schUtz?  

Der urheberrechtliche schutz endet 70 Jahre nach dem 
tod des schöpfers. computerprogramme sind bis   
50 Jahre nach dem tod des Programmierers geschützt.   
haben  mehrere  Personen  an  der  schöpfung  oder  
Programmier ung mitgewirkt, endet der schutz 70 oder  
50 Jahre nach dem tod des letzten Beteiligten. 

Bei  den  verwandten  schutzrechten  endet  der  schutz  
50 Jahre nach der Darbietung des Werks, der veröffent­
lichung des Datenträgers, wie zum Beispiel einer cD 
oder einer DvD, oder der ausstrahlung der sendung. 

Urheberrechte und verwandte schutzrechte sind ver­
erblich. stirbt der rechteinhaber und sind die rechte 
nicht vorher an einen Dritten wie etwa einen Produ­
zenten abgetreten worden, gehen sie auf die erben über. 
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e Insatz B Is zUM äUssersten … 

Was  Br InGen  D Ie  rechte    
IM  e Inzelnen?   

Die rechte des Urhebers umfassen vermögensrechte 
und Urheberpersönlichkeitsrechte. 

Die vermögensrechte erlauben dem Urheber, mit seinem 
Werk Geld zu verdienen. er hat unter anderem das 
recht, seine Werke ins netz zu stellen, sie zu vervielfäl­
tigen und die vervielfältigungen zu verkaufen. er kann 
diese nutzungen Dritten erlauben und dadurch lizenzein- 
nahmen erzielen. In der schweiz können vermögens­
rechte auch auf Dritte übertragen werden; entweder um- 
fassend, oder auch nur einzelne teilrechte, wie das 
vervielfältigungs-, das verbreitungs- oder das vorfüh­
rungsrecht. 

Die Urheberpersönlichkeitsrechte schützen die Persön­
lichkeit des Urhebers. er hat anspruch darauf, als 
Urheber genannt zu werden, und kann sich gegen ent- 
stellungen seiner Werke wehren. Urheberpersönlich­

keitsrechte werden allerdings eingeschränkt, wenn 
ihnen berechtigte, höher gewichtete Interessen entge­
genstehen. so entschied das Bundesgericht, dass 
ein hauseigentümer sein undichtes Flachdach durch ein 
satteldach ersetzen darf, obwohl der architekt der 
Meinung war, dass dies sein Werk entstelle. Urheberper- 
sönlichkeitsrechte können nicht übertragen werden, 
der Urheber kann aber auf das ausüben der meisten die- 
ser rechte verzichten. 

vermögensrechte stehen auch tonträger- und Filmpro­
duzenten, sendeunternehmen und ausübenden Künstlern 
wie schauspielern und Musikern zu. Den ausübenden 
Künstlern kommen ausserdem Persönlichkeitsrechte zu. 
so haben zum Beispiel schauspieler anspruch darauf, 
genannt zu werden, etwa im vor- oder abspann von 
Filmen. 

Wann  UnD  W Ie  DarF  I ch  
e In  WerK  nUtzen?  

Wollen sie ein geschütztes Werk nutzen, brauchen sie 
dazu immer eine erlaubnis. es genügt also nicht, bei der 
verwendung die Quelle der Bilder oder texte anzugeben. 
sie brauchen auch eine erlaubnis, wenn sie nur einen 
teil des Werks nutzen oder dieses als vorlage nehmen 
wollen. zum Beispiel, wenn sie ein Bild abzeichnen oder 
ausschnitte davon in einem neuen Werk verwenden 
und dieses anschliessend ausstellen. sie dürfen ein Bild 
aber frei nutzen, solange es nur der Inspiration dient 
und in Ihrem eigenen Werk nicht mehr erkennbar ist. 

sobald der Urheberrechtsschutz abgelaufen ist, dürfen 
sie ein Werk nach Belieben nutzen: nach ablauf des 
schutzes ist es allgemeingut, oft auch als Public Domain 
bezeichnet, und kann frei verwendet werden. Ihre 
Freundin darf deshalb Frédéric chopins regentropfen­
präludium nicht nur für sich zu hause auf dem Klavier 

spielen, sondern auch vor Publikum in der zürcher ton­
halle. Doch achtung: auch wenn das Werk selbst nicht 
mehr urheberrechtlich geschützt ist, so ist zum Beispiel 
die aufnahme des Werks von Maurizio Pollini für die 
Deutsche Grammophon aus dem Jahr 1975 noch durch 
die verwandten schutzrechte geschützt. 

ein nicht mehr geschütztes Werk dürfen sie auch verän­
dern: Malen sie einen schnauz auf leonardo da 
vincis Mona lisa, entstellen sie das Werk, verletzen 
aber keine Urheberrechte mehr. natürlich dürfen sie 
nicht das originalgemälde im louvre in Paris bemalen; 
sie würden sacheigentum des louvre beschädigen. 
Die im Museumsshop gekaufte Mona-lisa-Postkarte 
hingegen dürfen sie nach herzenslust bemalen und 
auch so weitergeben. 
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Gesetzl Ich  erlaUBte  nUtzUnGen 
  

In einigen Fällen ist das verwenden von geschützten Wer­
ken und leistungen gesetzlich erlaubt. Das schränkt 
die rechte der Urheber und leistungsschutzberechtigten 
ein, weshalb man auch von den schranken des Urheber­
rechts spricht. 

am bedeutungsvollsten für die nutzer ist der erlaubte 
Privatgebrauch: Wir alle dürfen veröffentlichte Werke und 
leistungen privat verwenden, das heisst im persön­
lichen Bereich sowie im Kreis von Personen, mit denen 
wir eng verbunden sind, wie verwandten und Freunden. 
sie dürfen deshalb Pollinis aufnahme des regentropfen­
präludiums bei sich zu hause abspielen, und wenn 
die aufnahme Ihren Freunden gefällt, dürfen sie ihnen 
eine Kopie anfertigen und mitgeben. Umgehen sie 
dazu eine Kopiersperre, hat dies weder zivil- noch straf­
rechtliche Konsequenzen. ein recht auf eine Privat­
kopie besteht hingegen nicht: sie können von der Deut­
schen Grammophon nicht verlangen, eine Kopiersperre 
aufzuheben, damit sie die aufnahme für Ihre Freunde 
kopieren können. 

Beachten sie, dass zu den Freunden im sinne des Ge­
setzes nur Ihre engsten Freunde zählen. Dazu gehören 
weder alle arbeitskollegen Ihrer abteilung noch die 
200 Freunde auf Facebook. es überschreitet den erlaub­
ten Privatgebrauch auch, wenn sie Pollinis aufnahme 
des regentropfenpräludiums auf dem Universitätsserver 
abspeichern, um sie allen chormitgliedern zugänglich 
zu machen. oder wenn sie sich an die Öffentlichkeit 
wenden: Wollen sie Pollinis aufnahme als hintergrund­
musik in Ihre Website einbinden, brauchen sie das 
einverständnis der Deutschen Grammophon. natürlich 
können sie das stück auch selbst einspielen und diese 
aufnahme verwenden. 

DarF  Ich  aUs  WerKen  z I t I eren? 
  

auch zitieren ist erlaubt: zur erläuterung,  veranschau-
lichung oder um auf etwas Bestimmtes hinzuweisen,  
dürfen  sie  stellen  aus  veröffentlichten  Werken  wörtlich 
wiedergeben. Und zwar nicht nur aus Büchern, sondern 
auch  aus  vorträgen,  Musikstücken  oder  Filmen.  hinge­
gen ist umstritten, ob auch ausschnitte von bildender 
Kunst wie Gemälden, Karikaturen oder Grafiken verwen­
det werden dürfen. 

ein  zitat  darf  nicht  länger  als  nötig  sein.  sie  müssen  das 
zitat  als  solches  bezeichnen  und  die  Quelle  angeben. 
nennt  die  Quelle  den  Urheber,  müssen  sie  auch  diesen 
erwähnen. 

We I tere  erlaUBte  nUtzUnGen 
  

Weitere gesetzliche lizenzen bestehen für 
•	 	die	 Entschlüsselung	 von	 Computerprogrammen,	 
•	 	die	 Verbreitung	 gesendeter	 Werke, 
•	 	die	 Nutzung	 von	 Archivwerken	 der	 Sendeunternehmen,	 
•	 	die	 Nutzung	 von	 verwaisten	 Werken, 
•	 das	  	Zugänglichmachen 	gesendeter 	 

musikalischer Werke, 
•	 das 	Herstellen 	von 	Tonträgern, 
•	 das	  	Herstellen 	von 	Archivierungs-	und	  

sicherungsexemplaren, 
•	 	vorübergehende	 Vervielfältigungen, 
•	 V	 ervielfältigungen	 zu	 Sendezwecken, 
•	 V	 erwendungen	 durch 	Menschen 	mit	 Behinderungen, 
•	 	Museums-,	 Messe-	und	 Auktionskataloge	 sowie	 
•	 	für	 die	 Berichterstattung	 über	 aktuelle	 Ereignisse.	 

Diese meist sehr spezifischen lizenzen sind nur für klei­  
ne adressatenkreise von Bedeutung. Möchten sie   
mehr  zu  einzelnen  schranken  erfahren,  geben  wir  gerne 
auskunft (info@ipi.ch). 

DarF  Ich  e In  WerKexeMPlar  We I terGeBen?  

hat der rechteinhaber einmal dem verkauf eines Werk- 
exemplars wie zum Beispiel einer cD zugestimmt,  
dürfen sie dieses ohne Weiteres weitergeben, etwa ver-
schenken  oder  verkaufen. 

Fraglich ist, ob dies auch für unkörperliche Werkexem­
plare gilt. Wenn sie etwa Musikdateien online beziehen. 
Dürfen sie anschliessend Ihren MP3-spieler zusammen 
mit der Musik weiterverkaufen oder nur ohne? Bis 
ein Gericht diese Frage klärt, laufen sie beim verkauf des 
bespielten MP3-Players Gefahr, Urheberrechte zu ver­
letzen. Damit riskieren sie schadenersatzforderungen 
oder gar eine Bestrafung. 
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D I e  a U F G a B e  D e r  
v  erW ert  U  n  G  s  G  esellscha  F  ten  

Der  rechteinhaber  verwertet  seine  vermögensrechte   
in  der  regel  selbst  und  verhandelt  individuell  mit  den  
nutzern. nun ist diese individuelle verwertung nicht  
 immer möglich,  manchmal auch nicht erwünscht. Für sol­  
che  Fälle  schreibt  das  Gesetz  die  kollektive  verwertung 
vor,  das  heisst,  verwertungsgesellschaften  übernehmen 
die  verwertung  für  die  rechteinhaber.  Dies  ermöglicht  
die nutzung von geschützten Inhalten, und die rechtein­
haber werden dafür angemessen entschädigt. 

ein Beispiel: Wenn Betriebe aus Büchern, Broschüren 
oder zeitschriften fotokopieren,  können sie dafür kaum  
jedes Mal die erlaubnis einholen. Ihr aufwand und die   
verhandlungskosten  wären  unverhältnismässig  angesichts 
der geringen vergütung für Fotokopien. Deshalb ist  
das Fotokopieren weitgehend erlaubt, und den rechtein­   
habern steht im Gegenzug eine entschädigung zu. Die­  
se fordern sie nicht alle einzeln ein, sondern sie schlies­  
sen sich dazu in einer verwertungsgesellschaft zu
sammen, im Falle des Fotokopierens in der Prolitteris.  
Die  verwertungsgesellschaft  verhandelt  zusammen 
mit nutzerverbänden, was die nutzungen kosten sollen,  
zieht bei den Betrieben die entschädigungen ein und 
verteilt sie an die rechteinhaber . so müssen nicht eine 
Unzahl von nutzern mit einer Unzahl von rechteinha­
bern in Kontakt treten, sondern sie alle haben einen 
einzigen ansprechpartner: die verwertungsgesellschaft. 

­

nicht erwünscht ist die individuelle verwertung, wenn ein  
grosses öffentliches Interesse an einem freien zu­  
gang  zu  Werken  besteht.  so  ist  es  zum  Beispiel  in  der  
Bildung ein anliegen, jegliche Werke im Unterricht ein­
setzen  zu  dürfen.  Damit  die  rechteinhaber  dies  nicht  ver-  
bieten können, ist auch für schulische nutzungen die  
kollektive verwertung vorgeschrieben. 

verwertungsgesellschaften müssen eine ganze reihe 
gesetzlicher  anforderungen  erfüllen  und  brauchen  für 
ihre tätigkeit eine Bewilligung. Folgenden fünf Gesell
schaften hat das IGe diese erteilt: 

•	 	ProLitteris	 für	 die 	Verwertung	 der 	Rechte 	an	 Literatur,	 
Fotografie und bildender Kunst; 
•	 	Société 	Suisse	 des	 Auteurs	 für	 die	 Verwertung	  

der rechte an wort- und musikdramatischen Werken; 
•	 	Suisa	 für	 die	 Verwertung	 der	 Rechte	 an 	 

musikalischen, nicht theatralischen Werken; 
•	 	Suissimage	 für	 die	 Verwertung	 der 	Rechte 	 

an audiovisuellen Werken; 
•	 	Swissperform	 für	 die	 Verwertung	 verwandter 	 

schutzrechte. 

Das IGe beaufsichtigt die verwertungsgesellschaften.  
Wer feststellt, dass sie ihre Pflichten nicht einhalten,  
kann bei uns anzeige erstatten. Formvorschriften beste­
hen keine. sofern eine anzeige nicht offensichtlich un­  
begründet  ist,  klären  wir  den  sachverhalt  und  ergreifen 
die notwendigen Massnahmen.  

­
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Das  Urheberrecht  
im  besonDeren  

I  M  Internet  

U  Ploa  D  U n  D  D  oW n  loa  D  n  Ur  M  I t  erl  aUB  n  Is  

sowohl das hinaufladen wie das herunterladen sind 
urheberrechtlich  relevante  handlungen.  sie  brauchen 
dazu  immer  das  einverständnis  des  rechteinhabers 
oder eine gesetzliche erlaubnis. 

Das herunterladen oder streaming für den Privatge
brauch ist gesetzlich erlaubt. Möglicherweise gilt dies,  
selbst  wenn  sie  von  illegalen  Quellen  herunterladen. 
Bis heute hat sich indessen noch kein Gericht dazu ge­  
äussert. Das hochladen von Werken dagegen gehört 
nicht zum erlaubten Privatgebrauch. auch nicht, wenn sie  
Werke auf einer persönlichen Website veröffentlichen,  
zum Beispiel auf Facebook, oder wenn sie tausch­
börsen nutzen. ob mit der nutzung Gewinnabsichten  
verfolgt werden oder nicht, spielt keine rolle. 

­

Ins  netz  stellen  dürfen  sie  Werke,  an  denen  sie  die 
rechte haben oder die nicht mehr geschützt sind. so­  
mit  darf  Ihre  Freundin  sich  dabei  filmen,  wie  sie  das  
regentropfenpräludium auf dem Klavier zum Besten gibt,  
und  das  video  auf  Youtube  oder  Facebook  hochladen; 
denn dieses Musikstück ist allgemeingut. 

Beachten sie im netz auch die Persönlichkeitsrechte. 
videos oder Fotos von sich selbst dürfen sie ohne Wei­  
teres zeigen. sind auf den Bildern aber auch Ihre  
Freunde  zu  sehen,  können  diese  Ihnen  wegen  verletzung 
ihrer Privatsphäre die veröffentlichung verbieten. Be­  
vor sie deshalb auf sozialen netzwerkseiten Fotos und  
videos hochladen, sollten sie das einverständnis der 
gezeigten Personen einholen. 

c  reat  I  ve  c  o  MM ons  U  n  D  an  D  ere  l I  zenzen  

veröffentlichen Urheber ihre Werke im netz, legen sie  
die nutzungsrechte zum teil in standardisierten lizenz­
verträgen  fest.  Dazu  zählen  zum  Beispiel  creative- 
commons-,  apache- oder  GnU-lizenzverträge.  sie  sind 
vor dem hintergrund entstanden, dass Kunst und Kul­  
tur  allen  zugänglich  sein  sollten  und  ihre  verbreitung  nicht  
behindert werden darf. Die rechteinhaber überneh­  
men  diese  Musterlizenzverträge  und  verwenden  sie  in 
eigener verantwortung. 

Wollen sie Werke unter solchen lizenzen nutzen,  sollten 
sie  sich  vergewissern,  dass  der  anbieter  wirklich  über 
die  rechte  verfügt.  Denn  nicht  jeder,  der  sich  im  netz  als 
rechteinhaber ausgibt, ist es tatsächlich. sollten sie 
getäuscht  werden,  können  sie  sich  als  nutzer  nicht  auf 
den guten Glauben berufen. 
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I n  s  ch  U  len  

nU tz  U  n  G  en  I  n  D  er  Klasse  

Das Urheberrecht gilt auch für schulen. Das Gesetz er­  
laubt allerdings lehrpersonen und schülern, geschützte 
Werke im Unterricht zu nutzen. sie dürfen im Unter­
richt  beliebig  Musik  hören,  lieder  singen,  Geschichten 
lesen und bearbeiten oder Filme anschauen. ob die lehr­  
person  dazu  Werkexemplare  kauft  oder  mietet,  spielt  
keine rolle. erlaubt ist die verwendung nicht ausschliess­
lich im Klassenzimmer und wenn die schüler anwe­
send sind: Die lehrperson darf ein Werk auch im Intranet  
bereitstellen, vorausgesetzt, dass nur die betreffende 
Klasse zugriff hat. 

Im handel erhältliche Werkexemplare wie zeitungen  
oder cDs dürfen lehrpersonen ohne erlaubnis des rech­  
 teinhabers hingegen nicht vollständig oder nahezu voll­  

ständig  vervielfältigen.  eine  fast  vollständige  Kopie  
liegt dann vor, wenn sie so umfangreich ist, dass für den  
nutzer der Kauf eines vollständigen exemplars uninte
ressant wird. es gibt aber keine regeln wie «zehn seiten,  
zwei Kapitel oder 10 % eines Werks dürfen vervielfältigt 
werden». 

Gesetzlich ebenso wenig erlaubt ist es unter anderem,  
Bilder, Musiknoten oder computerprogramme zu kopie­
ren  sowie  vorträge,  Bühnenaufführungen  und  Konzerte 
aufzuzeichnen.  Die  rechteinhaber  sind  den  schulen 
jedoch  entgegengekommen  und  erlauben  gewisse  nut- 
zungen. nähere auskunft können Ihnen die verwer
tungsgesellschaften erteilen. 

­

­

K lassenü  B  er  G  re  I F  en  D  e  nU  tz  U  n  G  en  

Für verwendungen ausserhalb der Klasse müssen auch 
lehrpersonen die rechte einholen. etwa für auffüh­  
rungen  der  schüler  vor  Publikum,  wenn  sie  Bilder  auf 
ihrer Website veröffentlichen oder allen schülern der 
schule – also nicht nur einer Klasse – einen aktuellen 
Film  zeigen wollen. 

auch die schulbibliothek darf nicht DvDs und cDs kopie­  
ren, um die ausgaben für den Kauf zusätzlicher exem­  

plare  zu  sparen.  Die  rechteinhaber  sind  den  schulen 
allerdings auch bei klassenübergreifenden nutzungen 
entgegengekommen. sie erlauben beispielsweise schul-
internen Mediatheken,  radio- und Fernsehsendungen 
vollständig aufzuzeichnen. Und schüler dürfen Musik
stücke  vortragen  und  schülerdiscos  veranstalten;  
nicht aber opern,  operetten, Musicals oder Filme vor­
führen. nähere auskunft können Ihnen die verwer­  
tungsgesellschaften erteilen. 

­
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l  ehrer  U  n  D  s   chüler  s  I  n  D  a  U  ch  r  echte  I  nha  B  er  

lehrpersonen  und  schüler  sind  nicht  nur  nutzer,  sie 
schaffen  von  arbeitsblättern  für  den  Unterricht  bis  zu 
schüleraufsätzen auch eigene Werke. oder sie führen 
Werke  wie  theaterstücke  auf.  Damit  werden  sie  zu 
rechteinhabern. Die schüler müssen deshalb einver
standen  sein,  wenn  der  lehrer  ihre  zeichnungen  auf 

­

der  Website der schule zeigen will. arbeitsverträge der 
lehrpersonen oder studienreglemente können aller­ 
dings Bestimmungen enthalten, dass die rechte an den 
Werken von lehrern und schülern der schule abgetre
ten werden. 

­

erneUtes ansetzen , … 
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voller e Insatz all e r M I ttel . . . 

I n  UnternehMen 

Wer hat  D Ie  UrheBerrechte  aM arBe I tserGeBn Is?  

Die Urheberrechte hat die Person, die das Werk erschaf­
fen hat. Das gilt auch in Unternehmen: Die Urheber­
rechte an den bei der Berufsausübung erschaffenen Wer­
ken wie texten, Grafiken oder zeichnungen stehen 
dem arbeitnehmer zu. Will der arbeitgeber die rechte 
beanspruchen, muss er sie sich durch den arbeitneh­
mer abtreten lassen. eine solche rechtsabtretung wird 

mit vorteil im arbeitsvertrag vereinbart, kann aber auch 
stillschweigend erfolgen. 

eine ausnahme sieht das Gesetz für computerprogram­
me vor: allein der arbeitgeber ist berechtigt, die von 
den Mitarbeitenden im rahmen des arbeitsverhältnis­
ses entwickelten Programme zu nutzen. 

rechte  aBtreten  UnD  l I zenzen  verGeBen 
  

vermögensrechte  können  abgetreten  werden.  Der  Käufer 
wird  damit  zum  rechteinhaber,  was  ihm  vorteile  bietet. 
als  rechteinhaber  kann  er  zum  Beispiel  in  eigener  regie 
gegen verletzer klagen. 

Beim lizenzieren werden nutzungen vertraglich erlaubt, 
die rechte bleiben jedoch beim rechteinhaber. Dank 
der vertragsfreiheit können sie lizenzverträge ganz 
Ihren Bedürfnissen entsprechend gestalten. Wir emp­
fehlen, für das aufsetzen eines lizenzvertrags einen 
spezialisten beizuziehen. er hilft, verschiedene stolper­
steine zu umgehen und Wettbewerbsverletzungen zu 
vermeiden. 

rechte  UnD  l I zenzen  verWalten  

Unternehmen verwenden regelmässig geschützte Wer-
ke,  darunter  verschiedenste  computerprogramme.  es 
empfiehlt sich, die rechte und lizenzen sorgfältig zu ver- 
walten: Führen sie eine liste aller genutzten Werke,  
und bewahren sie die nutzungslizenzen auf. so gewin-
nen  sie  bei  Bedarf  rasch  Klarheit:  Dürfen  sie  die  für 
einen Prospekt in auftrag gegebene Fotografie auch für  
den  Internetauftritt  verwenden?  Braucht  es  für  die  
neue  Mitarbeiterin  eine  weitere  softwarelizenz,  oder  sind 
genügend lizenzen vorhanden? 

Gerade bei der verwendung von software lohnt sich ein 
sorgfältiges verwalten der rechte und lizenzen: Wer 
arbeitet mit welchen Programmen, wie viele lizenzen 
brauchen sie tatsächlich? vielleicht genügt es, von 
gewissen Programmen eine einzelplatzlizenz zu erwer­
ben und sie auf einem allen zugänglichen rechner zu 
installieren. 

Gesetzl Ich  erlaUBt :  FotoKoP Ieren  

Für die geschäftsinterne Information und Dokumen-
tation dürfen sie aus geschützten Büchern, Broschüren 
oder zeitschriften fotokopieren. Das Urheberrechts-

gesetz sieht im Gegenzug eine entschädigung vor. Die 
verwertungsgesellschaft Prolitteris zieht diese bei den 
Betrieben ein und verteilt sie den rechteinhabern. 
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UrheBerrecht  UnD  MarKenrecht  

Kennzeichen wie zum Beispiel logos können sowohl 
Werke  und  damit  urheberrechtlich  geschützt  sein  wie 
auch als Marke hinterlegt werden. liegen die Marken-
rechte  und  die  Urheberrechte  nicht  bei  der  gleichen  
Person,  können  Konflikte  entstehen. 

ein  Beispiel:  ein  Geschäftspartner  kreiert  ein  logo,  der 
andere trägt dieses in seinem namen als Marke ein. 
trennen sich in der Folge die Wege, können sich die ehe­   
maligen  Geschäftspartner  gegenseitig  behindern:  Der 
Urheber  kann  dem  Markeninhaber  die  nutzung  des  

logos  verbieten.  Und  der  Markeninhaber  kann  dem 
Urheber – wie jedem anderen Konkurrenten – verbieten,  
das logo auf Waren anzubringen, es auf Geschäfts­
papieren  oder  in  der  Werbung  zu  gebrauchen. 

vereinbaren sie deshalb von anfang an, wer am ende 
welche  rechte  am  Kennzeichen  hat.  Für  die  schlüssige 
Formulierung  der  rechteübertragung  können  sie  sich 
an  einen  auf  Urheberrecht  oder  lizenzvertragsrecht 
spezialisierten anwalt wenden. 

Weitere  informat ionen

WeBl InKs  

Im  Internet  finden  sie  ergänzende  Informationen  unter 
folgenden adressen: 

•	  www.ige.ch: Die Website des IGe bietet von gene­
rellen  Informationen  bis  hin  zu  Informationen  
über  nationale  und  internationale  entwicklungen  
im Urheberrecht.  
•	  kmu.ige.ch:  Website des IGe speziell für kleine und  

mittlere Unternehmen. 
•	  www.admin.ch/ch/d/sr/c231_1.html:  Das Bundes­  

gesetz über das Urheberrecht und verwandte schutz
rechte  im  Wortlaut. 

•	  www.swisscopyright.ch:  Die  fünf  schweizerischen 
verwertungsgesellschaften  informieren  über  ihre  
tätigkeit,  struktur, Mitglieder und Kennzahlen. 
•	  www.urheberrecht.educa.ch: Informationen  zum 

Urheberrecht  im  Bildungsbereich,  erarbeitet  von  
der schweizerischen Konferenz der kantonalen  
erziehungsdirektoren (eDK) und den verwertungs­
gesellschaften. 

KontaKt  

haben  sie  Fragen?  Wir  geben  gerne  auskunft.  nehmen 
sie Kontakt mit uns auf: 

eidgenössisches Institut für Geistiges eigentum tel.  + 41 (0) 31 377  77  77 
stauffacherstrasse 65/59  g Fax  + 41 (0) 31 377  77  78 
ch-3003 Bern e-Mail: info@ipi.ch 
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Mit dem Aufkommen des Internets ist die breitere Öffentlichkeit auf das Urheberrecht aufmerksam geworden. Denn im Netz 
werden Werke anderer oft gedankenlos verwendet, zum Beispiel fremde Fotos auf der eigenen Website aufgeschaltet oder Musik 
ohne Erlaubnis zum Download angeboten, was zu Abmahnungen und Gerichtsverfahren geführt hat. Verunsicherte Nutzer 
wenden sich häufig an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum – und haben von der Rechtslage zum Teil falsche Vor 
stellungen. Diese Broschüre soll deshalb Aufschluss geben. Sie informiert über die Grundzüge des Urheberrechts und enthält 
darüber hinaus einige spezifische Informationen über Urheberrechte im Internet, in Schulen sowie in Unternehmen. 
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